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Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1 Z9;

Rechtssatz

Der Aufenthalt an einem Ort, der als Mittelpunkt der Tätigkeit des Steuerp;ichtigen angesehen werden muss, stellt

keine Reise dar, wobei auf Grund längeren Aufenthalts des Steuerp;ichtigen ein Ort zu einem (weiteren) Mittelpunkt

der Tätigkeit wird. Der längere Aufenthalt ermöglicht es ihm, sich dort über die Verp;egungsmöglichkeiten zu

informieren und so jenen Verp;egungsmehraufwand zu vermeiden, der allein die Annahme von Werbungskosten statt

nicht abzugsfähiger (üblicher) Verp;egungsaufwendungen der privaten Lebensführung rechtfertigt. Erstreckt sich die

Tätigkeit des Steuerp;ichtigen auf mehrere Orte in der Weise, dass jeder Ort - für sich betrachtet - Mittelpunkt der

Tätigkeit sein könnte, dann ist jeder dieser Orte als Mittelpunkt der Tätigkeit zu qualiBzieren und der Aufenthalt an ihm

keine Reise. Sowohl eine mit Unterbrechungen ausgeübte Beschäftigung an einem Ort als auch wiederkehrende

Beschäftigungen an einzelnen nicht zusammenhängenden Tagen können die Eignung eines Ortes zu einem weiteren

Mittelpunkt der Tätigkeit begründen, sofern die Dauer einer solchen wiederkehrenden Beschäftigung am selben Ort

insgesamt ein Ausmaß erreicht, welches zum Wegfall der Voraussetzungen des in typisierender Betrachtungsweise

unterstellten Verpflegungsmehraufwandes zu führen hat (Hinweis E 26. April 2000, 95/14/0022).
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